Der Bürgermeister der

Stadtgemeinde Ternitz

Betrifft:
Abänderung der Kanalabgabenordnung

K U N D M A C H U N G

Gemäß § 59 Abs. 1 der NÖ. Gemeindeordnung 1973 in der derzeit geltenden Fassung wird kundgemacht, dass der Gemeinderat der Stadtgemeinde Ternitz in seiner Sitzung am 29.09.2025 beschlossen hat, die mit Beschluss des Gemeinderates vom 15. Dezember 2021 erlassene Kanalabgabenordnung, wie folgt abzuändern:

Verordnung

Die mit Gemeinderatsbeschluss vom 15. Dezember 2021 erlassene Kanalabgabenordnung, wird wie folgt abgeändert:

I.
§ 4 hat zu lauten:

Kanalbenützungsgebühren

für den

Mischwasser- und Schmutzwasserkanal

1. Die Kanalbenützungsgebühren sind nach den Bestimmungen des § 5 des NÖ Kanalge​setzes 1977 zu berechnen.

2. Der Einheitssatz für die Berechnung der laufenden Gebühren für die Benützung der öffent​lichen Kanäle (Kanalbenützungsgebühr) wird

a) beim Mischwasserkanal mit



€ 2,00
und

b) beim Schmutzwasserkanal mit



€ 2,00
festgesetzt.
II.

Diese Abänderung der Kanalabgabenordnung wird mit 01.01.2026 rechtwirksam
Ternitz, am 30.09.2025



Der Bürgermeister:









Mag. Christian Samwald
angeschlagen am:
30.09.2025
abgenommen am:
15.10.2025
